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1. Neue Verwaltungssteuerung (NVS)
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-> umfassender Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente 
(Berücksichtigung der Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung)

-> Kabinettsbeschlüsse vom 17. Januar 1995 und vom 14. Juli 1998

-> Änderung der Hessischen Landeshaushaltsordnung (LHO) 
am 14. Dezember 1998

-> Konkretisierung durch weitere Kabinettsbeschlüsse und durch 
NVS-Grundlagenkonzepte des Hessischen Ministeriums der 
Finanzen (Controllingkonzept, Budgetierungskonzept, Leitfaden 
Ziel- und Produktdefinition etc.)

1. Neue Verwaltungssteuerung (NVS)
- Ansatz -

Moderador
Notas de la presentación
Zu Beginn der 90 er Jahre des 20. Jahrhunderts:

-> permanent ansteigende Staatsverschuldung
-> Verringern staatlicher Handlungsspielräume
-> Zwang zur Reform der Verwaltungssteuerung
	-> Wechsel von der Input- zur Outputsteuerung
	      sowie Delegation von Verantwortung, Kompetenzen und Ressourcen�      auf die operative Ebene
	-> Schlagwort für weltweite Bewegung: „New Public Management“
	-> in den Niederlanden: sog. Tilburger Modell (seit 1986)
	-> in Deutschland auf kommunaler Ebene: Neues Steuerungsmodell der kgst (1993)
	-> in Hessen: seit 1995: Neue Verwaltungssteuerung
	-> umfassender Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente �    (unter Berücksichtigung der Besonderheiten der öffentlichen �     Verwaltung)
	-> Kabinettbeschluss vom 17. Januar 1995:�     Neues Selbstverständnis, motivierte qualifizierte Mitarbeiter, effiziente�     Führung, neue Arbeitsweise, neuer Umgang mit Kosten, Kostenbewusstsein,�     moderner Aufgabenvollzug, Aufgabenkritik, neue Organisation, Controlling, �     positives Selbstbild, Akzeptanz in der Bevölkerung
	-> Kabinettbeschluss vom 14. Juli 1998:�     Grundsatzentscheidung zur Weiterentwicklung der Verwaltungsreform-�     konzeption für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
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-> bis zum 31. Dezember 2004: flächendeckende Einführung der 
kaufmännischen Buchführung

-> ab 1. Januar 2008: flächendeckender Beginn des Produkthaushalts

-> Ende 2010: Abschluss des Projektes NVS

-> derzeit: Novellierung der Landeshaushaltsordnung (LHO)

Entwicklung Leitfaden zur KLR

Operative Arbeitsgruppe zur Optimierung der NVS

1. Neue Verwaltungssteuerung (NVS)
- Sachstand zur Einführung in der Landesverwaltung Hessen -
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1. Neue Verwaltungssteuerung (NVS)
- Budgetplanungsprozess -

Planung erfolgt

•top-down: 
Eckwertvorgabe

und

•bottom-up: 
Dezentrale 
Kostenstellen- 
verantwortliche 
planen ihre Kosten 
etc.

Moderador
Notas de la presentación
Budgetplanungsprozess:

Die Planung beginnt mit der Vorgabe von Eckwerten durch die Regierung (Eckwertebeschluss), die das HMdF den Ressorts übermittelt
Die Ressorts sollen diese Vorgabe einhalten und „brechen“ den Vorgabewert auf die Mandanten (Buchungskreise) herunter
Innerhalb des Buchungskreises planen die Erlöskosteneinheiten (EKE=Einheiten, die auch Erlöse erwirtschaften können wie z.B. die Polizeipräsidien im Falle von Strafzetteln etc.) und als unterste Ebene die Kostenstellen ihre Leistungen und die dafür erforderlichen Ressourcen (Personalkosten, Sachkosten und kalkulatorische Abschreibungen)
->  diese Schritte verlaufen von „oben nach unten“ (top down)
Die Plandaten werden von der untersten Ebene beginnend zusammengefasst und münden schließlich im Haushaltsplanentwurf
->  diese Schritte verlaufen von „unten nach oben“ (bottom up)
Mit Verabschiedung des Haushaltsplans sind die Budgets festgelegt
Auf Basis sogenannter Kontrakte (schriftliche Vereinbarungen) wird mit den jeweiligen Ebenen (Ressort, Mandant, EKE bis zur Ebene der Kostenstelle) ihr Budget als verbindliche Vorgabe vereinbart.
-> Delegation der Finanzverantwortung (Folie 7)
Ziel: Das vereinbarte Budget soll in der Haushaltsausführung nicht überschritten werden bzw. ggf. unterschritten werden
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• Planung und Steuerung von Leistungen und Produkten 
(Menge, Qualität, Kosten etc.)

• dezentrale Verantwortung

• aber: Verwaltungsspitze wird mittels Berichtswesen adäquat 
über Zielerreichung informiert (insbesondere bei 
Abweichungen)

1. Neue Verwaltungssteuerung (NVS)
- Outputorientierte Planung und Steuerung -

Wirtschaftliches Verwaltungshandeln

Ziel
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2. Prüfungserfahrungen und Empfehlungen
- Dezentrale Verantwortung -

• Delegation der Sach- und Finanzverantwortung bis hin zur 
untersten Ebene (Kostenstelle). Eigenverantwortliche Steuerung.

• Kostenstellenverantwortliche (Abteilungsleiter) planten 
überwiegend nicht ihre Kosten.

Verankerung der umfassenden dezentralen Verantwortung bis auf 
Ebene der Kostenstelle, um dezentrale Steuerungspotenziale 

ausschöpfen zu können.

Empfehlung
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• Gemäß Budgetierungskonzept soll mit der ergebnisorientierten 
Planung das „Dezemberfieber“ ausgeschlossen werden, da den 
Haushaltsansätzen der Vorjahre bei diesem Planungsverfahren 

keine Bedeutung zukomme.

• Die Eckwertvorgaben und die Plankosten der Kostenstellen basierten 
überwiegend auf der Fortschreibung von Vergangenheitswerten.

Planansätze sollten jährlich neu hinterfragt werden, um möglichen 
Fehlanreizen entgegen zu wirken.

2. Prüfungserfahrungen und Empfehlungen
- Ergebnisorientierte Planung -

Empfehlung
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2. Prüfungserfahrungen und Empfehlungen
- Planung von Projektkosten -

Bei 16 Projekten zur Einführung der NVS und E-Government lagen 
in 15 Fällen unvollständige Planungen vor:

•fehlende Kostenblöcke wie z.B. die 
Personalkosten eingesetzter Landesmitarbeiter
•fehlende Kosten, da nur ein 1-Jahreshorizont 
anstelle der Gesamtprojektdauer geplant wurde

Projektkosten sollten stets in angemessener Qualität umfassend 
geplant werden (Kostenbestandteile und Planungshorizont), um 

spätere Plan-Ist-Vergleiche zu ermöglichen.

Empfehlung
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• § 7 Abs. 2 LHO sieht die Erstellung von 
angemessenen Wirtschaftlichkeits- 

untersuchungen für alle finanzwirksamen 
Maßnahmen vor.

• Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen lagen 
bei den 16 Projekte überwiegend nicht vor.

Plausibilisierungen der Wirtschaftlichkeit sollten in jedem Projekt 
durchgeführt werden (Auswahlentscheidung für Projektportfolio).

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung

81%

19%

liegt vor liegt nicht vor

2. Prüfungserfahrungen und Empfehlungen
- Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen bei Projekten -

Empfehlung
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2. Prüfungserfahrungen und Empfehlungen
- Controlling -

• Controllingdaten sollen Transparenz und 
Entscheidungsgrundlagen für das Management schaffen. 
-> Ziel: effektive und effiziente Verwaltungssteuerung

• Berichtswesen enthielt häufig nicht adressatengerechte und 
steuerungsrelevante Informationen (Prognosen). „Angst vor 
Transparenz“. Fehlende Anreize zu wirtschaftlichem Handeln.

Informationsbedarf der Führungskräfte sollte ermittelt und 
adäquat gedeckt werden. Kostenstellenbezogene 

Anreizsysteme sollten entwickelt und erprobt werden.

Empfehlung
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3. Fazit 
- Management-Regelkreis & Controlling-Unterstützung -
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1. Verantwortung für finanzielle Ressourcen delegieren

2. Verantwortliche durch wirksames Controlling unterstützen

3. Wirtschaftliches Handeln „belohnen“

3. Fazit
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Vielen DankVielen Dank
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